
V e r o r d n u n g
I n  E hesachen^ w as den bürgerlichen Vertrag (Livilkontrakt) und 

dessen Folgen betrifft/ für die sammtlichen christlichen 
Religionsgenossen.

ir Joseph der ZweM,
von Gottes Gnaden erwählter R ö 

mischer Kaiser, zu allen Zeiten Mehrer hes Reichs, 
König in Germanien, Hungarn, und Böheim re. Erz
herzog zu Oesterreich, Herzog zu Burgund, und zu 
Lothringen re. re.

§ ) i e  Wichtigkeit der Ebeverträge/ und ihr Einfluß sowohl auf das B e
ste einzelner Fam ilien/als auf die allgemeine Wohlfahrt des S taa te s  
müssen den Blick einer aufmerksamen Gesetzgebung nothwendig auf sich 
ziehen; und da W ir gefunden haben / daß die über diesen Gegenstand 
bisher bestandenen Gesetze theils in ihren Quellen zerstreuet/ theils in 
ihren Folgen dem Wohlstände der Unterthanen nicht durchgchends an
gemessen w aren;

Als haben W ir Uns entschlossen/aus Vollkommenheit landeö- 
fürstlicher Macht über die Gültigkeit oder Ungültigkeit des E h e v e r 
t r a g s  (K ontrakts) in so ferne es die bürgerlichen Wirkungen desselben 
betrifft/ folglich auch in wie ferne die erzeugten Kinder für ehlich/ 
oder unehlich zu betrachten sind/ genauere Grundsätze zu bestimmen/ 
und in gegenwärtige für unsere böhmischen/ und österreichischen 
deutschen ErblandM / wie auch für Gallizien, und Lodomerien verbind
liche Verordnung zusamm zu fassen.
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D ie Ehe an sich selbst als ein b ü rg e rlich e r V e r t r a g  (K on
trakt) betrachtet, wie auch die aus diesem Vertrage herflieffenden, und 
den Vertragcrrichtenden gegeneinander zustehenden b ü r g e r l i c h e n . 
Gerechtsame, und Verbindlichkeiten erhalten ihre Wesenheit, K raft, 
und Bestimmung g a n z ,  und a l le in  von unfern landesfürstlichen Ge
sehen: D ie Entscheidung der hierüber entstehenden Streitigkeiten ge
höret also für unsere landcsfürstliche Gerichtsstrllen.

? . 2.
Jedermann ist befugt, einen Chevertrag einzugehen, den W ir 

durch nachfolgende Anordnung dazu nicht für unfähig erklären: und 
zwar .

E r s te n s  find zur Schlüffung eines Ehevertrags nicht fähig 
M inderjährige, wenn sie nicht ihres ehlciblichen V a te r s ,  oder in 
dessen Ermanglung des Großvaters väterlicher S e i t e ,  Einwilligung 
darüber eingeholet haben.

§ . 4.
W enn jedoch V a te r , oder Großvater ihre Einwilligung versa

get, und die Kinder nach einiger Zwischenzeit ihr Ansuchen einigemal 
fruchtlos wiederholet hätten, so verstatten W ir diesen, oder dem Thei- 
le , m it  welchem die Che nicht zugelassen werden w ill, wie auch seinem 
V ate r, oder Vormunde, sich an die Gerichtsbehörde zu wenden.

8. 5.
Findet- das Gericht nach Vernehmung des V a te rs , oder Groß

vaters, die Ursache der Weigerung erheblich, so hat dasselbe das Ge
such auf eine den Umständen angemessene A rt abzuschlagen. Könnten 
sie hingegen keine gründliche Ursache ihrer Weigerung anführen, so ist 
vorläufig zu versuchen, ob sie eMweder durch gütliche Vorstellungen, 
oder einige ihnen eingeraumte Bedenkzeit zur Einwilligung zu bewegen 
sind. W enn aber auch dieses nicht fruchtete, so hat das Gericht die 
Einwilligung von Amtswegen zu ertheilen; und soll eine, unter die
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sen Umständen vollzogene Ehe nicht nur ihre vollkommene Gültigkeit 
haben, sondern auch den Kindern an ihren Rechten zu keinem NachtheL« 
le gereichen.

§ . 6.
W enn im Gegentheile M inderjährige,  ohne Einwilligung des 

V ate rs , oder G roßvaters, oder wider deren ausdrückliches V erbot, 
ohne die Gerichtsbewilligung angesuchet zu haben,  oder wohl gar wider 
die gerichtliche Abweisung, sich in eine Ehe einlassen, so soll dieselbe 
wegen Abgang der vorgeschriebenen gesätzmäffigen Einwilligung ganz, 
und gar ungültig, folglich ohne alle Wirkung seyn.

Woferne aber der V a te r ,  oder Großvater väterlicher S eite  
zwar leben, das Gericht jedoch dieselben von der Vormundschaft, ent
weder wegen ihres darauf gethanen eignen Verzichts, oder wegen eines 
wider sie streitenden Bedenkens auszuschlieffen,  mithin einen ändern 
Vormund zu bestellen befunden h a t ,  so sollen die K inder, nebst der 
Einwilligung des V aters , oder G roßvaters, auch noch die Einwilligung 
des Vormunds einzuholen schuldig seyn. S in d  diese in ihrer Meinung 
unterschieden, so soll das Gericht entscheiden.

8.
Z w e y te n s :  W o V a te r , und Großvater väterlicher S e ite ,  

gestorben sind,  können die minderjährigen Kinder ohne Einwilligung 
derjenigen, unter deren Obsorge sie stehen, sich nicht verehligen. I n  
einem solchen Falle aber soll es an der Einwilligung des Vormunds al
lein nicht genug seyn, sondern auch die gerichtliche Genehmhaltung ange
suchet werden.

§. 9.
Wollte jedoch der Vormund, weder selbst einwilligen, noch die 

Vormundschastsbehörde angehen, so soll auf die im §. 4 . erwähnte 
A rt dem Minderjährigen selbst, oder ändern in dessen Namen freyste
hen, sich an die gedachte Behörde zu wenden, welche nach Vernehmung 
des V orm unds, vorzukehren h a t, was sie der Billigkeit gemäß findet.
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§. IO.
D r i t t e n s  sollen Ehen zwischen einem unserer Unterthanen, 

der der christlichen Religion zugethan, und einem ändern , der der 
christlichen Religion nicht zugethan ist, nichtig, und ungültig seyn.

8. n .
V ie r te n s :  Ein M ann , der bereits mit einem W eibe, oder eine 

Weibsperson, die bereits mit einem Manne verheurathet ist, soll, so 
lange diese Ehe besteht, nicht befugt seyn, eine zweyte Ehe einzuge
hen. Würde eine solche zweyte Che dennoch geschloffen, so soll sie un
gültig seyn.

§. 12.
W enn daher schon verheurathet gewesene Personen zur neuen Che 

schreiten wollen, so sollen dieselben, wo ferne der Tod des ersten Ehe
gatten an dem O rte, wo sie sich wieder verehligen wollen, nicht allge
mein kündig ist, zur zweyten Heurath nicht ehe zugelaffen werden, bis 
sie den Tod des vorigen Ehegatten auf eine zu Rechte hinreichende A rt 
bewiesen haben.

F ü n f te n s  erklären W ir auch Blutverwandte für unfähig, sich 
unter einander zu verehligen. I n  der auf und absteigenden Linie soll 
diese Unfähigkeit fo rt, und fort dauern. Unter Seitenverwandten aber 
soll sie sich nicht weiter erstrecken, als zwischen B ruder, und Schwe
ster, dann zwischen Bruder und seines B ru d e rs , oder seiner Schwester 
Tochter,  gleichwie auch auf die Heurath zwischen Schwester, und 
ihres B ru d e rs , oder ihrer Schwester S o h n e , und auf die Heurath zwi
schen Geschwisterkinder.

8 . 14-
Diese Unfähigkeit zur Ehe zwischen erstgedachten Seitenverwand

ten besteht ohne Unterscheid, nicht nur wenn die B rüder, und Schwe
stern von einem V a te r ,  und von einer M utter abstammen,  sondern 
auch wenn sie bloß den V a te r , oder bloß die M utter gemeinschaftlich 
haben: auch nicht allein,  wenn die Verwandtschaft aus ehlicher,
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sondern auch /  wenn sie aus unehlicher Erzeugung ihren Ursprung 
hat.

Z. 15.
S e c h s te n s : Auch die Schwägerschast macht die zunächst ver

schwägerten Personen zur Ehe unfähig. Doch soll sich diese Unfähigkeit 
auf die nämlichen Personen beschränken, die in den vorhergehenden 
§. i z .  und 14. genannt sind: nämlich der M ann ist nicht befugt, 
die daselbst erwähnten Verwandten seines W eibes, noch das Weib die 
daselbst erwähnten Verwandten ihres M annes zu Heurathen.

§. 16.
W o ferne jedoch, in irgend einem besondern Falle sehr wichti

ge Ursachen vorhanden w ären , welche eine Ehe zwischen Personen 
räthlich machest, deren Verwandtschaft,  oder Schwägerschast die V er
bindung hindert, dann muß der Fall allzeit vorläufig Uns angezeiget, 
und nur erst nach von Uns erhaltener Crlaubniß mag sich weiters dar
über an das geistliche Gericht gewendet werden. Jene Verwandten, 
und verschwägerten Personen hingegen, die W ir zu Schlüjsung einer 
Ehe unter sich in diesem Gesetze nicht für unfähig erklären, können sich 
lediglich bei ihrem Bischoffe dießfallS melden.

§. i 7-
S ie b e n te n s :  Derjenige, so eine Weibsperson gewaltthätiger- 

weise entführet, soll nicht befugt seyn, mit derselben eine gültige Che 
zu W essen. W enn jedoch die Weibsperson, nach dem sie sich wieder 
ausser der Gewalt des Entführers befindet, denselben zu Heurathen, ein- 
williget,  so soll dieser Ehe nichts im Wege stehen.

§. i8 .
. A c h te n s : Ebenfalls erklären W ir einen Ehebrecher,  und 

eine Ehebrecherinn für unfähig, miteinander eine gültige Ehe zu W e s 
sen, woferne der von ihnen begangene Ehebruch,  vor der zwischen den
selben geschlossenen Ehe, gerichtlich erwiesen worden.
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? . 19.
Nicht minder sollen n e u n te n s  auch jene miteinander eine gül

tige Ehe einzugehen, nicht fähig seyn, die den ihrer Heurath im Wege 
- stehenden Ehegatten des einen Theils ermordet haben; die Ermordung 

möge nun von ihnen selbst, oder von einem ändern durch ihre Veranlas
sung vollbracht, und entweder mit beiderseitiger Einwilligung, oder 
auch nur von einem Theile, ohne Wissen, und Willen des ändern 
Theiles verübet worden seyn.

§. 2 0 .
Z e h n te n s :  Unsere Militärpersonen sind ohne eine, von ihren 

Regimentern, K orps, oder sonst von ihrer vorgesezten Obrigkeit bei
gebrachte schriftliche Crlaubniß, sich zu verehlichen nicht fähig. Nicht 
n u r , daß eine wider dieses Verbot eingegangene Ehe für sich ungültig, 
und nichtig ist, sondern es werden auch die Partheyen , und der P fa r
re r , P asto r,  oder Pope, welche Militärpersonen ohne die vorgeschrie
bene Crlaubniß getrauet haben w ürden,  nach Beschaffenheit der Um
stände bestrafet werden.

2l .
I n  Ansehen der in der katholischen Kirche mit dem S tande der 

Geistlichkeit, und mit den abgelegten Ordensgelübden verbundenen 
Unfähigkeit zur C he, lassen W ir das bisher Begehende unabgeändert.

§. 22.
D er Ehevertrag (K ontrakt) selbst wird geschloffen, wenn eine 

M anns und eine Weibsperson einwilligen, miteinander in eine unzer
trennliche Gemeinschaft zu tre ten , um Kinder zu erzeugen, und der 
diesem S tande anklebenden Gerechtsame zu gemessen.

D ir  Einwilligung in die Ehr muß k la r, und deutlich ausgedrü- 
cket, und insgemein von den Partheyen selbst gegeben werden. Z w ar 
verstauen W ir auch die Ehe durch einen Bevollmächtigten zu W e s 
sen ; allein eine solche Che soll nur in dem Falle gültig seyn,  wenn die 
Vollmacht auf die Heurath einer bestimmten Person gerichtet ist, und
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wenn dieselbe zu jener Z e it/ da der Bevollmächtigte die Ehe schließt/ 
nicht bereits widerrufen worden.

A lles/ was die Einwilligung verhindert/ verhindert auch die 
Gültigkeit des Ehevertrags. Daher können diejenigen/ die ihrer V er
nunft beraubet sind/ wenn sie nicht heitere Zwischenstunden haben, in 
welchen sie die Rechte / und Verbindlichkeiten des Ehestandes einschen,  
keine gültige Ehe W essen. Tauben, und Stummen hingegen/ die 
ihre Einwilligung durch Zeichen ausdrücken können/ stehet zur Schlies
sung der Ehe nichts im Wege.

'  8. 25.
Ungültig ist auch der Vertrag der Ehe/ wenn in der Person , 

mit welcher die Ehe geschloffen worden, ein Jrrthum  vorgeht. E in  
in Nebensachen, oder in den Eigenschaften der Person vorgegangenev 
Jrrthum  aber hindert die Gültigkeit des Ehevertrags nicht; es sey denn, 
daß die Eigenschaft die ganze Wesenheit der Person verändert, und daß 
von der einen S e ite  die zur Ehe gegebene Einwilligung darauf aus
drücklich beschränket/ von der ändern Seite  aber diese Eigenschaft betrüg- 
licherwcise vorgegeben worden.

§. .^6.
D as  Ehehinderniß erweitern W ir auch auf den F a ll , da eine 

Weibsperson zur Zeit der cingegangenen Cheverbindung von einem drit
ten wirklich schwanger seyn sollte, und dieser Umstand ihrem künftigen 
Ehemann keineswegs bewußt w a r, auch dieser, sobald, als er von der 
vorgängigen Schwangerschaft Beweise gehabt, bei Behörde die A n
zeige macht, und darthun kann, vorher ^keine Wissenschaft davon ge
habt zu haben.

§. 27.
Auch steht der Gültigkeit der Ehe entgegen, wenn die Einwil

ligung durch F u rc h t,  und Gewalt erzwungen w orden; woferne 
nur die Furcht zu dem Ende, um die Einwilligung zur Ehe dadurch 
zu erzwingen, eingejagt/ auch so beschaffen w a r, daß eine Person - 
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m e diese /  welche diese Furcht anführt ,  derselben nicht hat widerste
hen können.

8. 28.
D asB efu g n iß , eine au S Jrrth u m e, oder Furcht eingegangene 

Ehe als ungültig anzufechten,  steht bloö demjenigen zu, der in den 
Jrrthum  versetzet/ oder dem die Furcht eingejaget worden, keines
wegs aber dem ändern Theile, bei dem weder Jrrthum  ,  noch Zw ang 
vorhanden war. Und selbst der Crstere soll mit keiner Klage wider die 
geschloffene Ehe weiter gehöret werden,  wenn er nach entdecktem 
Jrrthum e, oder nach vorübergegangener Furchtseine Einwilligung ent
weder ausdrücklich, oder durch sreywillig fortgesetzte ehliche Beiwoh? 
nung erneuert hat.

29.
W ir erklären aber hiemit, daß W ir nicht jede ausgedrückte Eiw? 

willigung zu Schliessung der Ehe für hinlänglich anerkennen, sondern 
schreiben zur Wesenheit dieses Kontrakts, und als ein zu dessen Gültige 
keit unum gängliches Bedingniß v o r ,  daß die beiderseitige Ein
willigung zur Ehe in Gegenwart des P fa rre rs , P asto rs , oder Popen, 
in dessen P fa r re , oder Sprengel die Brautleute wohnhaft find, und in 
Beiseyn zweener Zeugen auögedrückt werde. Doch räumen W ir dem 
P fa rre r , und P a s to r ,  oder Popen das Befugniß e in ,  daß sie statt 
ihrer ,  auch einen ändern, um in seinem Namen bey Schließung der 
Ehe gegenwärtig zu seyn, bestellen mögen.

W o B räu tig am ,  und B rau t unter verschiedene Pfarrbezirke 
gehören, soll es an dem genug seyn, wenn die eheliche Einwilligung 
entweder vor dem P fa rre r , P a s to r , oder P opendes B räu tigam s, 
oder vor dem P fa r re r ,  P asto r, oder Popen der B rau t erkläret wird..

Jede Ehe soll, bevor sie geschloffen w ird ,  in der Pfarrkirche 
der Brautleute an einem S o n n tag e , oder gebotenen Feyertage zur Zeit 
der P red ig t, oder wenn sonst das Volk hinlänglich versammelt ist,

öffent- -

. *



öffentlich a u fg e b o te n  (verkündiget) bei dieser Verkündigung beide 
Brautleute mit Tauf und Geschlechtsnamen, Geburtsorte, und S ta n 
de deutlich bezeichnet, und dieses Aufgebot (Verkündigung) noch an 
zween folgenden S o n n -o d er Feyertagen wiederholet w erden; damit 
ein jeder ein ihm etwan bekanntes /  dieser Che im Wege stehendes Hin- 
derniß behörig zu entdecken, Z eit gewinne.

Gehören die Brautleute unter verschiedene Pfarrbezirke, so soll 
die dreymalige Verkündigung in der P fa rr von beiden geschehen: und 
hätte einer von den Brautleuten sich in seiner dermaligen P fa rr noch 
nicht durch sechs Wochen aufgehalten, so soll die Verkündigung dazu 
noch in derjenigen P fa rr  geschehen,  unter welche er vorher gehört 
hat.

§. 88 .
I n  außerordentlichen Fallen jedoch, oder wo Gefahr auf dem 

Verzüge haftete, verstatten W ir zwar den P artheyen ,  um die Nach
sicht des dreymaligen A u fg e b o ts  (der Verkündigung) anzulangen; 
sie haben sich aber dießfalls immer an ihre weltliche Behörde zu wenden, 
der Wik hiemit das Befugniß einräumen, in solchen Fallen die gebe
tene Nachschung zu ertheilen.

84-
I n  allen Fällen wo d a s  A u f g e b o t  (die Verkündigung) in 

mehr, als einer P fa rr zu geschehen ha t, ist der P fa rre r , P asto r, 
oder P o p e , in dessen Gegenwart die Che geschloffen werden soll, schul
d ig , sich das Zeugniß des auch in der ändern P fa rr  geschehenen Auf
gebots geben zu lassen. O hne A u fg e b o t  (Verkündigung) aber soll 
sich kein P fa r re r , P asto r, oder P o p e , unter schwerer S tra fe  unter
fan g en , eine ParLhey z u  t r a u e n  (zusammzugeben) wenn ihm 
nicht die von der weltlichen Behörde erhaltene dießfällige Nachschung, 
oder, im Falle es eine Militarperson ist, die von ihrem Regimente, 
K orps, oder sonst vorgesezten Obrigkeit beigebrachte Erlaubniß schrift
lich vorgezeiget worden. Eine ohne das vorgeschobene dreymalige
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A u fg e b o t  (die Verkündigung) oder ohne eine dießfalls erhaltene 
Nachsehung,  oder endlich ohne gesetzmäßige Erlaudniß geschloffene 
Ehe ist gänzlich ungültig,  und nichtig ..

§. 35.
Jeder P fa rre r , P a s to r ,  oder Pope soll schuldig seyn, alle in 

seiner P fa rr  geschlossenen Ehen mit deutlicher Benennung der Eheleu
te , wie auch der dabey gegenwärtigen Zeugen, dann mit Benennung 
des O r te s ,  wo die Ehe geschloffen worden, und ob selbe vor ihm selbst, 
oder vor einem ändern in seinem Namen, und vor wem sie geschloffen 
worden, in die zu diesem Ende bestimmten Trauungsbücher eigenhän
dig einzutragen, dergestalt, daß jeder in Betreff dieser E he, und der 
Z e i t ,  wann sie geschloffen worden, entstehende Zweifel daraus voll
ständig gehoben werden könne.

?. z6.
W enn der Vertrag der Ehe auf die bisher verordnete A rt einge

gangen worden, so soll derselbe unauflöslich seyn, und dieses B a n d , 
so lang beide Eheleute leben, unter keinem Vorwande getrennet werden 
können.

Fände sich jedoch,  daß einer von den Eheleuten die wesentlichste 
Pflicht des Ehestands: nämlich die ehliche Beywohnung, wegen Un
vermögenheit nicht erfüllen könnte, so soll dem dadurch benachteiligten 
Gatten das Recht Vorbehalten bleiben, bei dem weltlichen Gerichte zu 
dem Ende Klage anzubringen, damit die geschlossene Ehe für ungültig 
erkläret werde.

§. 38.
Bei solchen Klagen nun soll das Gericht sich niemals daran ge

nügen lassen, daß die von der klagenden Parthey angeführte Unver
mögenheit des ändern Theils von diesem gerichtlich eingestanden w ird : 
sondern es muß die Wahrheit der angebrachten Unvermögenheit allzeit 
nach Verschiedenheit der Personen durch erfahrne Aerzte, W undärzte, 
oder W e h m ü tte r  (Hebammen) untersuchet werden.

§. 39.



§. Z9.
Finden sich bei dieser Untersuchung zuverlässige Zeichen einer 

fortdauernden Unvermögenheit / sie möge überhaupt/ oder nur in Rück
sicht auf den ändern Ehegatten vorhanden seyn / so ist die Ehe für 
ungültig / und nichtig zu erklären. Wenn aber durch die äußerlichen 
Zeichen sich nicht zuverlässig bestimmen lä ß t/ ob die Unvermögenheit 
nur zeitlich/ oder ob sie beständig/ und fortwährend sey / so sollen 
die Eheleute noch durch drey Jah re  beisamm wohnen/ und nach deren 
Verlaufe nur alsdann getrennet werden/ wenn die Unvermögenheit 
bis dahin fortgedauert hat.

§. 40 .
Woferne sich hingegen entdecket/ daß die Unvermögenheit nur 

zeitlich ist/ und durch Anwendung schicklicher M ittel gehoben werden 
kann/ so ist das Gesuch abzuweisen. Eben so kann die Ehe nicht auf
gelöst werden/ wenn sich offenbarte/ daß die Unvermögenheit nicht zur 
Z elt der geschloffenen Ehe vorhanden gewesen/ sondern nur erst wäh
rend der Che durch Krankheit/ oder andere Zufälle verursachet worden.

W enn die Gültigkeit einer geschloffenen Ehe in Zweifel gezogen/ 
jedoch der Ehevertrag gültig befunden w ird/ so sind die etwann eigen
mächtig getrennten Eheleute zur häuslichen Gemeinschaft anzuhalten. 
W ird hingegen die Ehe für ungültig erkläret/ so sollen Unsre Gerichte 
darauf bedacht seyn /  damit die häusliche Zusammwohnung zwischen 
den gewesenen Eheleuten aufgehoben /  und alle verdächtige Gemein
schaft vermieden werde.

8. 42 .
W äre eine Ehe wegen eines zwischen den Eheleuten vorhande

nen Hindernisses ungültig/ dieses aber den Partheyen unbekannt ge
wesen/ so soll dasselbe in so weit es möglich ist/ allzeit in Geheim ge
hoben werden. I n  denjenigen Fällen aber/ wo die Partheyen das 
vorhandene Hinderniß gewußt/ dennoch aber die Ehe geschloffen ha
ben/ soll nicht nur die Che ungültig seyn /  sondern die Partheyen sind
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nach Verschiedenheit des S tandes/ auch mit einem dreyjährigen Arreste/ 
und A rbeit/ oder mit einer ändern angemessenen S tra fe  zu belegen.

Sobald eine Ehe ungültig erkläret wird /  hören auch zwischen 
den gewesenen Eheleuten alle ans dem Vertrage der Ehe entspringenden 
wechselseitigen Rechte/ und Verbindlichkeiten auf. Doch bleiben die et- 
wann erzeugten Kinder stäts unter der Gewalt des V aters / und muß/ 
was zur E rhaltung/ und Erziehung derselben von beider Theile V er
mögen beizutragen ist/ alsogleich verhältnißmäßig bestimmet werden. 
Uiber alles dieses/ gleichwie auch über die wegen Vorenthaltung des 
zugebrachten G u tes/ wegen des aus Anlaß einer ungültigen Ehe erlit
tenen Schadens/ oder anderer hieraus entstehenden Ansprüche/ haben 
Unsere Gerichte nach Recht zu erkennen.

.§» 44»
Obwohl nach dem Jnnhalte des §. z6 . das Band der Ehe 

zwischen Eheleuten auf ihre ganze Lebenszeit w ahret/ so ist gleichwohl 
unsere Meinung nicht/ denselben auch in jenen Fallen/ die Erfül
lung der durch den Ehevertrag ihnen obliegenden W ichten aufzubür
den / wo diese mit wichtigen Beschwerden verbunden ist. Jedoch wol
len W ir für dergleichen Falle folgende M aßregeln  zur genausten B e
obachtung vorgeschrieben haben.

§. 45»
W enn ein Ehegatte von dem ändern gröblich mißhandelt /  oder 

der Verführung zu Lastern/ und verderbten S itten  ausgesetzet w ird/ 
ist dem beleidigten Theile Vorbehalten/ durch die gewöhnlichen Rechts
wege Hilfe /  und Sicherheit zu suchen. Eine Sönderung zwischen 
Eheleuten vom Tisch/ und Bette aber soll in keinem Falle auf eine an
dere A rt geschehen können/ als wenn beide Eheleute übereingekommen 
sind/ getrennet zu wohnen; und wenn dazu noch beide über denA n- 
theil/ den jeder zu behalten/ oder zu empfangen hat/ sich vorläufig ein
verstanden haben/ ohne daß gerichtliche Untersuchung/ oder richterlicher 
Spruch dießfalls S ta t t  finden soll.

§. 46,



§. 46.
S in d  die Eheleute wegen alles dessen einverstanden/ dann sollen 

sie, noch vor der Trennung, sich bei ihrer O brigkeit,  oder G erichts 
stelle persönlich melden, und d a / ohne daß sie, wessen sie miteinander 
übereingekommen sind/ anzuzeigen nöthig haben, bloß versichern, daß 
beide zur Trennung freywillig einstimmen,  und mit den getroffenen 
Vorsehungen zufrieden sind. Um jedoch die Vervielfältigung solcher 
Trennungen zu verhüten, soll die Obrigkeit, oder Gerichtsstelle derlei 
Eheleute nicht anders anhören, als wenn dieselbe zugleich ein schrift
liches Zeugniß von ihrem P fa rre r , P asto r, oder Popen mitbringen.

§. 47-
Z u  diesem Ende sollen beide Partheyen, bevor sie sich der Ab

sonderung wegen bei der Obrigkeit, oder Gerichtsstelle melden, sich 
an ihren P fa rre r , P asto r, oder Popen persönlich wenden; diese aber 
sollen zur Wiedervereinigung solcher Eheleute nachdrückliche Vorstel
lung ihrer Gewissenspfficht, und sonst alle mögliche M ittel der Uiber- 
rcdung versuchen, und nur dann, wenn diese Versuche fruchtlos sind, 
ihnen ein schriftliches Zeugniß ausstellen: daß sie diese ihnen auferlegte 
Pflicht erfüllet haben, daß sie aber die Trennung entweder wirklich für 
billig halten, oder daß sie,  ungeachtet aller ihrer Bemühungen, die 
Partheyen davon abzubringen, nicht vermocht haben.

§. 48.
. D en auf solche A rt getrennten Eheleuten steht zu allen Zeiten 

frey , gegen blosse Anmeldung bei ihrer Obrigkeit, oder Gerichtsstelle 
sich wieder zu vereinigen, und bleiben alle zwischen ihnen errichtete 
Heurathsvertrage in voller Kraft. Wegen der erzeugten Kinder aber 
ist dasjenige zu beobachten, was §. 4Z. vorgeschrieben wird.

8- 49-
I m  Allgemeinen sind unsere säm m tliche Unterthanen diese 

Verordnung ohne Unterscheid zu beobachten verpflichtet. Jedpch wol
len W ir diejenigen, so der katholischen Religion nicht zugethan sind, 
von Beobachtung derselben in folgenden Punkten entbinden:

D  50.



8. Zo.
E r s te n s :  verstatten W ir ih n en ,  daß in dem F a llt/ wo ein 

Ehegatt dem ändern nach dem Leben gestanden, oder einen Ehebruch 
begangen h a t ,  der beleidigte Theil die gänzliche Trennung des Che 
bandes ansuchen könne; und wenn die That erwiesen ist, so soll der 
Richter das ganze Eheband für aufgehoben erklären.

8. 5r-
Z w e i t e n s :  soll ein gleiches Recht auch demjenigen Ehegatten 

züstehen, der von dem ändern auf eine boshafte A rt verlassen worden ist. 
I n  diesem Falle soll jedoch der Abwesende vorher dreymal nach M aaß- 
gab unserer Gerichtsordnung, zu Rechtfertigung seiner Abwesenheit 
durch öffentliche Edikte vorgeladen, und der zurückgelassene Theil von 
dessen Ansprüchen nicht eher für frey erkläret werden, als wenn der 
Abwesende binnen der anberaumten Frist sich nicht gerechtfertiget hat.

8 . 52*
D r i t t e n s  verstatten W ir die Trennung des Ehebandes auch 

m senem Falle , wenn zwischen den Eheleuten eine Hauptfeindschaft, 
oder eine Unüberwindliche Abneigung entstanden ist, und beide Theist 
die Ehescheidung verlangen. Doch sollen in solchen Füllen die Gerich
te die angesuchte Ehescheidung niemals sogleich bewilligen, sondern 
vorher eine einstweilige Trennung von Tisch und B ett veranlassen, und 
diese nach beschaffenen Umständen wiederholen.

.  ̂ § . 5Z.
W enn dann alle angewendeten M ittel fehlgeschlagen, und alle 

Hoffnung verschwunden ist, derlei Eheleute jemals wieder inFried, und 
Einigkeit zu vereinbaren,  so mögen zwar unsere Gerichte zur gänzli
chen Ehescheidung schreiten; allein diese soll nur alsdann Platz haben, 
wenn beide Eheleute dieselbe noch verlangen, und wenn den aus einer 
solchen Ehe erzeugten Kindern dadurch kein Nachtheil zugezogen wird.

8. 54-
I n  jedem Chescheidungsfalle sind zugleich alle von einer, oder 

der ändern Parthey angebrachten Ansprüche und Forderungen zu be-
richli-



richtigen. Insbesondere soll keine Ehescheidung ehe verwilliget wer
de«/ bis die Frage wegen Unterhaltung/ und Erziehung der etwan 
erzeugten Kinder, entweder durch einen von den Partheyen gerichtlich 
bestätigten Vergleich, oder durch richterliche Ausmessung entschieden 
worden. Und unter S tra fe  der Absetzung soll keiner ihrer Geistlichen 
einen geschiedenen Ehegatten, welcher aus der ersten Ehe Kinder ha t, 
wieder trauen , als nachdem er sich die wegen der Kinder getroffene 
A u sm essu n g  vorweisen lassen.

§. 55.
Nach geschehener Ehescheidung stehet beiden Theilen frey, sich 

wieder zu verehligen. Doch in Fallen , wo das von einem Ehegatten 
wider den ändern begangene Verbrechen zur Ehescheidung Anlaß ge
geben h a t, soll der Verbrecher niemals befugt seyn, denjenigen zu 
Heurathen, der in diesem Verbrechen gerichtlich erwiesenermaffen mit 
ihm verfangen gewesen.

§. 56.
Nicht minder ist bei der Verehligung eines geschiedenen Weibes 

allzeit die behörige Z eit abzüwarten ,  damit wegen eines aus der vori
gen Ehe etwan empfangenen Kindes kein Jrrthum  oder Zweifel ent
stehen könne.

§. 57.
W enn geschiedene Eheleute nach einiger Z eit sich eines ändern 

besinnen, und ihr getrenntes Eheband wieder vereinbaren wollen, so 
soll dieses nicht anders geschehen können, als daß sie ihre neue Ehe 
mit abermaliger Beobachtung alles desjenigen W essen ,  was zur ersten 
Eingehung jeder Ehe erfordert wird.

Zum  Beschlüsse heben W ir hiemit in Ehesachen alle über die
sen Gegenstand bisher bestandenen Gesetze, für die künftige Falle 
gänzlich au f, und befehlen, daß bei der Entscheidung in Eheangele
genheiten einzig, und allein diese Verordnung zur Richtschnur genom
men, und beobachtet werde.

'D  2 Gege-



Gegeben in Unserer Haupt und Residenzstadt D ie n ,  den i6 ten  
Jä n e r  im siebenzehen hundert drey und achtzigsten, unserer Reiche 
des römische» im ncunzchenten,  und der erbländischea im dritten 
Jah re .
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